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See the notice on TED website

427251-2026 - Ergebnis
Deutschland – Fernsprech- und Datenübertragungsdienste – Pachtweise Überlassung und 
Betrieb eines zu errichtenden passiven Gigabit-Breitbandnetzes in unterversorgten Gebieten der 
Cluster Nordthüringen 1, LK Gotha Nord, LK Gotha West, Wartburgkreis 1, Ostthüringen 5 und 
Ostthüringen 6
OJ S 118/2026 22/06/2026
Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1.  Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Thüringer Glasfasergesellschaft mbH
E-Mail: hallo@thueringer-glasfaser.de
Rechtsform des Erwerbers: Lokale Gebietskörperschaft
Der Erwerber ist ein Auftraggeber
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Wirtschaftliche Angelegenheiten

2. Verfahren

2.1.  Verfahren
Titel: Pachtweise Überlassung und Betrieb eines zu errichtenden passiven Gigabit-
Breitbandnetzes in unterversorgten Gebieten der Cluster Nordthüringen 1, LK Gotha Nord, LK 
Gotha West, Wartburgkreis 1, Ostthüringen 5 und Ostthüringen 6
Beschreibung: Pachtweise Überlassung und Betrieb eines zu errichtenden passiven Gigabit-
Breitbandnetzes in unterversorgten Gebieten der Nordthüringen 1, LK Gotha Nord, LK Gotha 
West, Wartburgkreis 1, Ostthüringen 5 und Ostthüringen 6. 
============================================================== Die 
vorliegende Bekanntmachung betrifft die Vergabe einer Dienstleistungskonzession (§ 105 
Abs. 1 Nr. 2 GWB, §§ 1 ff. KonzVgV), bei der der Schwerpunkt der Beschaffung auf dem 
Betrieb eines Gigabit-Breitbandnetzes und dem Angebot breitbandiger 
Telekommunikationsdienste liegt. Die Dienstleistungskonzession hat den Zweck, die 
pachtweise Überlassung und den Betrieb eines zu errichtenden passiven Gigabit-
Breitbandnetzes im Ausbaugebiet zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang wird auf den 
Ausnahmetatbestand in § 149 Nr. 8 GWB hingewiesen. 
============================================================== Die 
Thüringer Glasfasergesellschaft mbH (nachfolgend "Konzessionsgeber") beabsichtigt, die 
pachtweise Überlassung eines geförderten passiven Gigabit-Breitbandnetzes an ein TK-
Unternehmen vorzunehmen sowie den Konzessionsnehmer mit dem Betrieb dieses Gigabit-
Breitbandnetzes zu beauftragen. Der Konzessionsnehmer hat das Gigabit-Breitbandnetz 
mindestens für die förderrechtlich vorgegebene Mindestbetriebsdauer von vollen sieben 
Jahren, nach Gesamtfertigstellung des Gigabit-Breitbandnetzes zu betreiben. Der 
Konzessionsnehmer hat die durch den Konzessionsgeber zu errichtende passive 
Breitbandinfrastruktur mit aktiven Netzkomponenten auszustatten, während der 
Vertragslaufzeit zu betreiben, auf seine Kosten zu warten und eine flächendeckende, 
zuverlässige Versorgung des Ausbaugebiets und aller dort befindlichen Anschlussnehmer mit 
Breitbandinternetzugängen und entsprechenden Diensten zu marktüblichen Preisen unter 
Berücksichtigung eines offenen Zugangs sicherzustellen. Der Konzessionsgeber hat 
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Fördermittel nach der Richtlinie "Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der 
Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland" (Gigabit-Richtlinie 2.0) im 
Rahmen des Fördergegenstandes 3.2 (Betreibermodell) beantragt. Ebenso hat der 
Konzessionsgeber eine Kofinanzierung zu der Bundesförderung nach der "Richtlinie des 
Freistaates Thüringen zur Förderung des Ausbaus von gigabitfähigen Breitbandinfrastrukturen 
(Gigabitrichtlinie)" beantragt. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Vergabeunterlagen, die 
unter  heruntergeladen werden https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YKP5NPJ/documents
können.
Kennung des Verfahrens: 89b1e529-55b1-4b4a-81e1-86e2922e56c3
Interne Kennung: 29494 II 25
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veröffentlichung eines Aufrufs zum 
Wettbewerb/Verhandlungsverfahren

2.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 64210000 Fernsprech- und Datenübertragungsdienste
Zusätzliche Einstufung (cpv): 32571000 Kommunikationsinfrastruktur, 32412000 
Kommunikationsnetz

2.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Erfurt, Kreisfreie Stadt (DEG01)
Land: Deutschland
Zusätzliche Informationen: Die vorliegende Ausschreibung umfasst die pachtweise 
Überlassung und den Betrieb eines zu errichtenden passiven Gigabit-Breitbandnetzes in 
unterversorgten Gebieten der Cluster Nordthüringen 1, LK Gotha Nord, LK Gotha West, 
Wartburgkreis 1, Ostthüringen 5 und Ostthüringen 6. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den 
Vergabeunterlagen, die unter  https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YKP5NPJ/documents
heruntergeladen werden können.

2.1.4.  Allgemeine Informationen
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie 2014/23/EU
konzvgv -

5. Los

5.1.  Los: LOT-0001
Titel: Los 1 - Nordthüringen Cluster 1
Beschreibung: Siehe allgemeine Beschreibung unter Ziff. 2.1.
Interne Kennung: Los 1 - Nordthüringen Cluster 1

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 64210000 Fernsprech- und Datenübertragungsdienste
Zusätzliche Einstufung (cpv): 32571000 Kommunikationsinfrastruktur, 32412000 
Kommunikationsnetz

5.1.2.  Erfüllungsort
Stadt: Erfurt
Postleitzahl: 99086
Land, Gliederung (NUTS): Erfurt, Kreisfreie Stadt (DEG01)
Land: Deutschland
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5.1.3.  Geschätzte Dauer
Laufzeit: 84 Monate

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Kosten
Bezeichnung: 1. Höhe Pachtzahlung
Beschreibung: a) Höhe der monatlichen Pachtzahlung für einen aktivierten Endkunden (Max. 
10 Punkte). Das Angebot mit der höchsten monatlichen Pachtzahlung für einen aktivierten 
Endkunden (nachstehend: „das Bestangebot“) erhält die volle Punktzahl (10). Zu den 
verbleibenden Angeboten wird die rechnerische Differenz in Prozent – bezogen auf die 
Pachtzahlung – zum Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.B. 10 %, dann erhält 
dieses Angebot 10 % und damit 1 Punkt weniger in der Bewertung. b) Höhe der monatlichen 
Fixpacht für die Überlassung der passiven Gigabitinfrastruktur (Max. 60 Punkte). Das Angebot 
mit der höchsten monatlichen Fixpachtzahlung für die Überlassung der passiven 
Gigabitinfrastruktur erhält die volle Punktzahl (60). Zu den verbleibenden Angeboten wird die 
rechnerische Differenz in Prozent – bezogen auf die Pachtzahlung – zum Bestangebot 
ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.B. 10 %, dann erhält dieses Angebot 10 % und damit 6 
Punkte weniger in der Bewertung.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 70
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: 2. Endkundenprodukte
Beschreibung: Bieter erhalten für einen durchschnittlichen monatlichen Endkundenpreis (ohne 
Rabattierung; Zeitraum 24 Monate; inklusive einmaligen oder zusätzlichen 
Einrichtungsgebühren und unter Einhaltung der Anforderungen gem. Ziff. III. 3. b) der 
Leistungsbeschreibung, herunterzuladen unter https://www.dtvp.de/Satellite/notice

 von weniger als 60,00 € (brutto) 5 Wertungspunkte. Produkte, /CXP4YKP5NPJ/documents)
welche 60,00 € (brutto) als durchschnittlichen Preis (unter Einhaltung der Anforderungen gem. 
Ziff. III. 3. b) der Leistungsbeschreibung, herunterzuladen unter https://www.dtvp.de/Satellite

 überschreiten, werden mit 0 Wertungspunkten bewertet. /notice/CXP4YKP5NPJ/documents)
Eventuelle Preisnachlässe (Rabatte o. Ä.), die Endkunden für einen bestimmten Zeitraum 
gewährt werden sollen, werden in der Wertung der Preise nicht berücksichtigt. Ebenso werden 
Produkte in der Wertung nicht berücksichtigt, die ohne Berechnung von Entgelt (sog. Null-
Euro-Angebote) angeboten werden. - Endkundenprodukt mit ≥ 250 Mbit/s im Download für 
durchschnittlich weniger als 60,00 € (brutto) für einen Zeitraum von 24 Monaten (unter 
Einhaltung der Anforderungen gem. Ziff. III. 3. b) der Leistungsbeschreibung, herunterzuladen 
unter  5 Punkte. - https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YKP5NPJ/documents):
Endkundenprodukt mit ≥ 250 Mbit/s im Download für mehr als 60 € (brutto) für einen Zeitraum 
von 24 Monaten (unter Einhaltung der Anforderungen gem. Ziff. III. 3. b) der 
Leistungsbeschreibung, herunterzuladen unter https://www.dtvp.de/Satellite/notice

 0 Punkte./CXP4YKP5NPJ/documents):
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
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Zuschlagskriterium — Zahl: 5
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: 3. Leistungserbringungskonzept – Betriebs- und Servicekonzept
Beschreibung: Bewertet werden Angaben zur schnellen und kompetenten Netzinbetriebnahme 
und Störungsbeseitigung; Angaben zur durchschnittlichen Entstörungsdauer; Qualität sowie 
Nachvollziehbarkeit und Plausibilität des Betriebs- und Servicekonzeptes. Die qualitative 
Bewertung erfolgt nach Maßgabe der folgenden Regelungen. Die nach-folgende Skala 
beschreibt dabei Erfüllungsgrade, also Abstufungen, in denen das Zuschlagskriterium erfüllt 
wird, in der Form von Notenstufen, denen wiederum Punkte zugeordnet sind, und zwar wie 
folgt: Die Aspekte, auf welche es bei der Ausfüllung dieser Skala besonders ankommt und die 
demgemäß vom Bieter im Rahmen der Angebotslegung besonders berücksichtigt werden 
sollten, ergeben sich zum einen aus den Anforderungen der Leistungsbeschreibung, zum 
anderen aus den Hinweisen und Wertungsgesichtspunkten zu den einzelnen Kriterien. Soweit 
nichts anderes genannt ist, gehen diese Gesichtspunkte untereinander ohne besondere 
voneinander abweichende Gewichtung in die Gesamtbetrachtung ein. Berücksichtigt werden 
stets auch die Plausibilität und Glaubhaftigkeit der gemachten Angaben. - Die Qualität des 
Konzepts ist der Zielerreichung in besonderer, außergewöhnlicher Weise dienlich und weist 
keine Schwächen auf (10 Punkte). - Die Qualität des Konzepts ist der Zielerreichung in sehr 
guter Weise dienlich und weist keine Schwächen auf (8 Punkte). - Die Qualität des Konzepts 
ist der Zielerreichung in guter Weise dienlich und weist im Hinblick auf die Zielerreichung keine 
nennenswerten Schwächen auf (6 Punkte). - Die Qualität des Konzepts ist der Zielerreichung 
in befriedigender Weise dienlich, weist aber im Hinblick auf die Zielerreichung Schwächen auf 
(4 Punkte). - Die Qualität des Konzepts ist für die Zielerreichung gerade noch ausreichend, 
weist aber im Hinblick auf die Zielerreichung größere Schwächen auf (2 Punkte). - Die Qualität 
des Konzepts ist für die Zielerreichung ungenügend (0 Punkte).
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 10
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: 4. Mitwirkungskonzept
Beschreibung: Bewertet werden Angaben zur Mitwirkung bei Abstimmungen mit dem 
Konzessionsgeber sowie dem Fördermittelgeber; Mitwirkung und Begleitung der Planungs- 
und Bauphase; Qualität sowie Nachvollziehbarkeit und Plausibilität des Mitwirkungskonzeptes. 
Die qualitative Bewertung erfolgt nach Maßgabe der folgenden Regelungen. Die nachfolgende 
Skala beschreibt dabei Erfüllungsgrade, also Abstufungen, in denen das Zuschlagskriterium 
erfüllt wird, in der Form von Notenstufen, denen wiederum Punkte zugeordnet sind, und zwar 
wie folgt: Die Aspekte, auf welche es bei der Ausfüllung dieser Skala besonders ankommt und 
die demgemäß vom Bieter im Rahmen der Angebotslegung besonders berücksichtigt werden 
sollten, ergeben sich zum einen aus den Anforderungen der Leistungsbeschreibung 
(herunterzuladen unter  zum https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YKP5NPJ/documents)
anderen aus den Hinweisen und Wertungsgesichtspunkten zu den einzelnen Kriterien. Soweit 
nichts anderes genannt ist, gehen diese Gesichtspunkte untereinander ohne besondere 
voneinander abweichende Gewichtung in die Gesamtbetrachtung ein. Berücksichtigt werden 
stets auch die Plausibilität und Glaubhaftigkeit der gemachten Angaben. - Die Qualität des 
Konzepts ist der Zielerreichung in besonderer, außergewöhnlicher Weise dienlich und weist 
keine Schwächen auf (5 Punkte). - Die Qualität des Konzepts ist der Zielerreichung in sehr 
guter Weise dienlich und weist keine Schwächen auf (4 Punkte). - Die Qualität des Konzepts 
ist der Zielerreichung in guter Weise dienlich und weist im Hinblick auf die Zielerreichung keine 
nennenswerten Schwächen auf (3 Punkte). - Die Qualität des Konzepts ist der Zielerreichung 
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in befriedigender Weise dienlich, weist aber im Hinblick auf die Zielerreichung Schwächen auf 
(2 Punkte). - Die Qualität des Konzepts ist für die Zielerreichung gerade noch ausreichend, 
weist aber im Hinblick auf die Zielerreichung größere Schwächen auf (1 Punkt). - Die Qualität 
des Konzepts ist für die Zielerreichung ungenügend (0 Punkte).
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 5
Kriterium: 
Art: Kosten
Bezeichnung: 5. Kosten nachträglicher Hausanschluss
Beschreibung: Mit dem Angebot ist anzugeben, zu welchen Kosten (Gesamtpreis) für den 
Endkunden nach Überlassung des passiven Netzes die Zuführung vom gigabitfähigen Netz 
bis zum Haus erfolgt. Die Bewertung erfolgt für die nachträgliche Hausanschlusserrichtung auf 
bis zu 10 Metern. Die Gesamtkosten für die Hausanschlusserrichtung müssen sämtliche 
Leistungen der Erschließung des Hausanschlusses des Endkunden (z.B. Tiefbau, 
Fasereinzug, APL bis zum Netzübergabepunkt der passiven Technik) umfassen. Maximal 
können für die Kosten der nachträglichen Hausanschlusserrichtung 10 Punkte erzielt werden. 
Der Gesamtpreis für die nachträgliche Hausanschlusserrichtung wird wie folgt bewertet: Das 
Angebot mit der wirtschaftlichsten nachträglichen Hausanschlusserrichtung (nachfolgend: „das 
Bestangebot“) erhält 10 Punkte. Zu den verbleibenden Angeboten wird die rechnerische 
Differenz in Prozent – bezogen auf die nachträgliche Hausanschlusserrichtung – zum 
Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.B. 10 %, dann erhält dieses Angebot 10 % 
und damit 1 Punkt weniger in der Bewertung.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 10

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Thüringen beim Thüringer Landesverwaltungsamt
Informationen über die Überprüfungsfristen: Die vorliegende Bekanntmachung betrifft die 
Vergabe einer Dienstleistungskonzession (§ 105 Abs. 1 Nr. 2 GWB, §§ 1 ff. KonzVgV), bei der 
der Schwerpunkt auf der Beschaffung auf dem Betrieb eines Gigabit-Breitbandnetzes und 
dem Angebot breitbandiger Telekommunikationsdienste liegt. Ob sich die Vergabekammer vor 
dem Hintergrund des Ausnahmetatbestandes in § 149 Nr. 8 GWB für zuständig erklären wird, 
kann der Konzessionsgeber nicht für die Vergabekammer entscheiden. Ein Antrag auf 
Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens ist jedenfalls grundsätzlich unzulässig, sofern der 
behauptete Verstoß nicht fristgemäß bei der Vergabestelle gerügt wird. Insoweit wird auf die 
Rechtsbehelfsfristen und Präklusionsbestimmungen entsprechend § 160 Abs. 3 GWB 
verwiesen. So sind nach § 160 Abs. 3 S. 1 GWB Nachprüfungsanträge unzulässig, soweit 1. 
der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen 
des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist 
von 10 Kalendertagen gerügt hat, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der 
Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens zum Ablauf der in der Bekanntmachung 
benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber 
gerügt werden (vgl. dazu die Teilnahmefrist der vorliegenden Bekanntmachung), 3. Verstöße 
gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht 
spätestens zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des 
Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Thüringer 
Glasfasergesellschaft mbH
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5.1.  Los: LOT-0002
Titel: Los 2 - LK Gotha Nord
Beschreibung: Siehe allgemeine Beschreibung unter Ziff. 2.1.
Interne Kennung: Los 2 - LK Gotha Nord

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 64210000 Fernsprech- und Datenübertragungsdienste
Zusätzliche Einstufung (cpv): 32571000 Kommunikationsinfrastruktur, 32412000 
Kommunikationsnetz

5.1.2.  Erfüllungsort
Stadt: Erfurt
Postleitzahl: 99086
Land, Gliederung (NUTS): Erfurt, Kreisfreie Stadt (DEG01)
Land: Deutschland

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Laufzeit: 84 Monate

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Kosten
Bezeichnung: 1. Höhe Pachtzahlung
Beschreibung: a) Höhe der monatlichen Pachtzahlung für einen aktivierten Endkunden (Max. 
10 Punkte). Das Angebot mit der höchsten monatlichen Pachtzahlung für einen aktivierten 
Endkunden (nachstehend: „das Bestangebot“) erhält die volle Punktzahl (10). Zu den 
verbleibenden Angeboten wird die rechnerische Differenz in Prozent – bezogen auf die 
Pachtzahlung – zum Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.B. 10 %, dann erhält 
dieses Angebot 10 % und damit 1 Punkt weniger in der Bewertung. b) Höhe der monatlichen 
Fixpacht für die Überlassung der passiven Gigabitinfrastruktur (Max. 60 Punkte). Das Angebot 
mit der höchsten monatlichen Fixpachtzahlung für die Überlassung der passiven 
Gigabitinfrastruktur erhält die volle Punktzahl (60). Zu den verbleibenden Angeboten wird die 
rechnerische Differenz in Prozent – bezogen auf die Pachtzahlung – zum Bestangebot 
ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.B. 10 %, dann erhält dieses Angebot 10 % und damit 6 
Punkte weniger in der Bewertung.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 70
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: 2. Endkundenprodukte
Beschreibung: Bieter erhalten für einen durchschnittlichen monatlichen Endkundenpreis (ohne 
Rabattierung; Zeitraum 24 Monate; inklusive einmaligen oder zusätzlichen 
Einrichtungsgebühren und unter Einhaltung der Anforderungen gem. Ziff. III. 3. b) der 
Leistungsbeschreibung, herunterzuladen unter https://www.dtvp.de/Satellite/notice

 von weniger als 60,00 € (brutto) 5 Wertungspunkte. Produkte, /CXP4YKP5NPJ/documents)

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YKP5NPJ/documents
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welche 60,00 € (brutto) als durchschnittlichen Preis (unter Einhaltung der Anforderungen gem. 
Ziff. III. 3. b) der Leistungsbeschreibung, herunterzuladen unter https://www.dtvp.de/Satellite

 überschreiten, werden mit 0 Wertungspunkten bewertet. /notice/CXP4YKP5NPJ/documents)
Eventuelle Preisnachlässe (Rabatte o. Ä.), die Endkunden für einen bestimmten Zeitraum 
gewährt werden sollen, werden in der Wertung der Preise nicht berücksichtigt. Ebenso werden 
Produkte in der Wertung nicht berücksichtigt, die ohne Berechnung von Entgelt (sog. Null-
Euro-Angebote) angeboten werden. - Endkundenprodukt mit ≥ 250 Mbit/s im Download für 
durchschnittlich weniger als 60,00 € (brutto) für einen Zeitraum von 24 Monaten (unter 
Einhaltung der Anforderungen gem. Ziff. III. 3. b) der Leistungsbeschreibung, herunterzuladen 
unter  5 Punkte. - https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YKP5NPJ/documents):
Endkundenprodukt mit ≥ 250 Mbit/s im Download für mehr als 60 € (brutto) für einen Zeitraum 
von 24 Monaten (unter Einhaltung der Anforderungen gem. Ziff. III. 3. b) der 
Leistungsbeschreibung, herunterzuladen unter https://www.dtvp.de/Satellite/notice

 0 Punkte./CXP4YKP5NPJ/documents):
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 5
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: 3. Leistungserbringungskonzept – Betriebs- und Servicekonzept
Beschreibung: Bewertet werden Angaben zur schnellen und kompetenten Netzinbetriebnahme 
und Störungsbeseitigung; Angaben zur durchschnittlichen Entstörungsdauer; Qualität sowie 
Nachvollziehbarkeit und Plausibilität des Betriebs- und Servicekonzeptes. Die qualitative 
Bewertung erfolgt nach Maßgabe der folgenden Regelungen. Die nach-folgende Skala 
beschreibt dabei Erfüllungsgrade, also Abstufungen, in denen das Zuschlagskriterium erfüllt 
wird, in der Form von Notenstufen, denen wiederum Punkte zugeordnet sind, und zwar wie 
folgt: Die Aspekte, auf welche es bei der Ausfüllung dieser Skala besonders ankommt und die 
demgemäß vom Bieter im Rahmen der Angebotslegung besonders berücksichtigt werden 
sollten, ergeben sich zum einen aus den Anforderungen der Leistungsbeschreibung, zum 
anderen aus den Hinweisen und Wertungsgesichtspunkten zu den einzelnen Kriterien. Soweit 
nichts anderes genannt ist, gehen diese Gesichtspunkte untereinander ohne besondere 
voneinander abweichende Gewichtung in die Gesamtbetrachtung ein. Berücksichtigt werden 
stets auch die Plausibilität und Glaubhaftigkeit der gemachten Angaben. - Die Qualität des 
Konzepts ist der Zielerreichung in besonderer, außergewöhnlicher Weise dienlich und weist 
keine Schwächen auf (10 Punkte). - Die Qualität des Konzepts ist der Zielerreichung in sehr 
guter Weise dienlich und weist keine Schwächen auf (8 Punkte). - Die Qualität des Konzepts 
ist der Zielerreichung in guter Weise dienlich und weist im Hinblick auf die Zielerreichung keine 
nennenswerten Schwächen auf (6 Punkte). - Die Qualität des Konzepts ist der Zielerreichung 
in befriedigender Weise dienlich, weist aber im Hinblick auf die Zielerreichung Schwächen auf 
(4 Punkte). - Die Qualität des Konzepts ist für die Zielerreichung gerade noch ausreichend, 
weist aber im Hinblick auf die Zielerreichung größere Schwächen auf (2 Punkte). - Die Qualität 
des Konzepts ist für die Zielerreichung ungenügend (0 Punkte).
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 10
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: 4. Mitwirkungskonzept
Beschreibung: Bewertet werden Angaben zur Mitwirkung bei Abstimmungen mit dem 
Konzessionsgeber sowie dem Fördermittelgeber; Mitwirkung und Begleitung der Planungs- 
und Bauphase; Qualität sowie Nachvollziehbarkeit und Plausibilität des Mitwirkungskonzeptes. 
Die qualitative Bewertung erfolgt nach Maßgabe der folgenden Regelungen. Die nachfolgende 
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Skala beschreibt dabei Erfüllungsgrade, also Abstufungen, in denen das Zuschlagskriterium 
erfüllt wird, in der Form von Notenstufen, denen wiederum Punkte zugeordnet sind, und zwar 
wie folgt: Die Aspekte, auf welche es bei der Ausfüllung dieser Skala besonders ankommt und 
die demgemäß vom Bieter im Rahmen der Angebotslegung besonders berücksichtigt werden 
sollten, ergeben sich zum einen aus den Anforderungen der Leistungsbeschreibung 
(herunterzuladen unter  zum https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YKP5NPJ/documents)
anderen aus den Hinweisen und Wertungsgesichtspunkten zu den einzelnen Kriterien. Soweit 
nichts anderes genannt ist, gehen diese Gesichtspunkte untereinander ohne besondere 
voneinander abweichende Gewichtung in die Gesamtbetrachtung ein. Berücksichtigt werden 
stets auch die Plausibilität und Glaubhaftigkeit der gemachten Angaben. - Die Qualität des 
Konzepts ist der Zielerreichung in besonderer, außergewöhnlicher Weise dienlich und weist 
keine Schwächen auf (5 Punkte). - Die Qualität des Konzepts ist der Zielerreichung in sehr 
guter Weise dienlich und weist keine Schwächen auf (4 Punkte). - Die Qualität des Konzepts 
ist der Zielerreichung in guter Weise dienlich und weist im Hinblick auf die Zielerreichung keine 
nennenswerten Schwächen auf (3 Punkte). - Die Qualität des Konzepts ist der Zielerreichung 
in befriedigender Weise dienlich, weist aber im Hinblick auf die Zielerreichung Schwächen auf 
(2 Punkte). - Die Qualität des Konzepts ist für die Zielerreichung gerade noch ausreichend, 
weist aber im Hinblick auf die Zielerreichung größere Schwächen auf (1 Punkt). - Die Qualität 
des Konzepts ist für die Zielerreichung ungenügend (0 Punkte).
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 5
Kriterium: 
Art: Kosten
Bezeichnung: 5. Kosten nachträglicher Hausanschluss
Beschreibung: Mit dem Angebot ist anzugeben, zu welchen Kosten (Gesamtpreis) für den 
Endkunden nach Überlassung des passiven Netzes die Zuführung vom gigabitfähigen Netz 
bis zum Haus erfolgt. Die Bewertung erfolgt für die nachträgliche Hausanschlusserrichtung auf 
bis zu 10 Metern. Die Gesamtkosten für die Hausanschlusserrichtung müssen sämtliche 
Leistungen der Erschließung des Hausanschlusses des Endkunden (z.B. Tiefbau, 
Fasereinzug, APL bis zum Netzübergabepunkt der passiven Technik) umfassen. Maximal 
können für die Kosten der nachträglichen Hausanschlusserrichtung 10 Punkte erzielt werden. 
Der Gesamtpreis für die nachträgliche Hausanschlusserrichtung wird wie folgt bewertet: Das 
Angebot mit der wirtschaftlichsten nachträglichen Hausanschlusserrichtung (nachfolgend: „das 
Bestangebot“) erhält 10 Punkte. Zu den verbleibenden Angeboten wird die rechnerische 
Differenz in Prozent – bezogen auf die nachträgliche Hausanschlusserrichtung – zum 
Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.B. 10 %, dann erhält dieses Angebot 10 % 
und damit 1 Punkt weniger in der Bewertung.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 10

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Thüringen beim Thüringer Landesverwaltungsamt
Informationen über die Überprüfungsfristen: Die vorliegende Bekanntmachung betrifft die 
Vergabe einer Dienstleistungskonzession (§ 105 Abs. 1 Nr. 2 GWB, §§ 1 ff. KonzVgV), bei der 
der Schwerpunkt auf der Beschaffung auf dem Betrieb eines Gigabit-Breitbandnetzes und 
dem Angebot breitbandiger Telekommunikationsdienste liegt. Ob sich die Vergabekammer vor 
dem Hintergrund des Ausnahmetatbestandes in § 149 Nr. 8 GWB für zuständig erklären wird, 
kann der Konzessionsgeber nicht für die Vergabekammer entscheiden. Ein Antrag auf 
Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens ist jedenfalls grundsätzlich unzulässig, sofern der 
behauptete Verstoß nicht fristgemäß bei der Vergabestelle gerügt wird. Insoweit wird auf die 
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Rechtsbehelfsfristen und Präklusionsbestimmungen entsprechend § 160 Abs. 3 GWB 
verwiesen. So sind nach § 160 Abs. 3 S. 1 GWB Nachprüfungsanträge unzulässig, soweit 1. 
der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen 
des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist 
von 10 Kalendertagen gerügt hat, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der 
Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens zum Ablauf der in der Bekanntmachung 
benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber 
gerügt werden (vgl. dazu die Teilnahmefrist der vorliegenden Bekanntmachung), 3. Verstöße 
gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht 
spätestens zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des 
Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Thüringer 
Glasfasergesellschaft mbH
Organisation, die den Auftrag unterzeichnet: Thüringer Glasfasergesellschaft mbH

5.1.  Los: LOT-0003
Titel: Los 3 - LK Gotha West
Beschreibung: Siehe allgemeine Beschreibung unter Ziff. 2.1.
Interne Kennung: Los 3 - LK Gotha West

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 64210000 Fernsprech- und Datenübertragungsdienste
Zusätzliche Einstufung (cpv): 32571000 Kommunikationsinfrastruktur, 32412000 
Kommunikationsnetz

5.1.2.  Erfüllungsort
Stadt: Erfurt
Postleitzahl: 99086
Land, Gliederung (NUTS): Erfurt, Kreisfreie Stadt (DEG01)
Land: Deutschland

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Laufzeit: 84 Monate

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Kosten
Bezeichnung: 1. Höhe Pachtzahlung
Beschreibung: a) Höhe der monatlichen Pachtzahlung für einen aktivierten Endkunden (Max. 
10 Punkte). Das Angebot mit der höchsten monatlichen Pachtzahlung für einen aktivierten 
Endkunden (nachstehend: „das Bestangebot“) erhält die volle Punktzahl (10). Zu den 
verbleibenden Angeboten wird die rechnerische Differenz in Prozent – bezogen auf die 
Pachtzahlung – zum Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.B. 10 %, dann erhält 
dieses Angebot 10 % und damit 1 Punkt weniger in der Bewertung. b) Höhe der monatlichen 
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Fixpacht für die Überlassung der passiven Gigabitinfrastruktur (Max. 60 Punkte). Das Angebot 
mit der höchsten monatlichen Fixpachtzahlung für die Überlassung der passiven 
Gigabitinfrastruktur erhält die volle Punktzahl (60). Zu den verbleibenden Angeboten wird die 
rechnerische Differenz in Prozent – bezogen auf die Pachtzahlung – zum Bestangebot 
ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.B. 10 %, dann erhält dieses Angebot 10 % und damit 6 
Punkte weniger in der Bewertung.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 70
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: 2. Endkundenprodukte
Beschreibung: Bieter erhalten für einen durchschnittlichen monatlichen Endkundenpreis (ohne 
Rabattierung; Zeitraum 24 Monate; inklusive einmaligen oder zusätzlichen 
Einrichtungsgebühren und unter Einhaltung der Anforderungen gem. Ziff. III. 3. b) der 
Leistungsbeschreibung, herunterzuladen unter https://www.dtvp.de/Satellite/notice

 von weniger als 60,00 € (brutto) 5 Wertungspunkte. Produkte, /CXP4YKP5NPJ/documents)
welche 60,00 € (brutto) als durchschnittlichen Preis (unter Einhaltung der Anforderungen gem. 
Ziff. III. 3. b) der Leistungsbeschreibung, herunterzuladen unter https://www.dtvp.de/Satellite

 überschreiten, werden mit 0 Wertungspunkten bewertet. /notice/CXP4YKP5NPJ/documents)
Eventuelle Preisnachlässe (Rabatte o. Ä.), die Endkunden für einen bestimmten Zeitraum 
gewährt werden sollen, werden in der Wertung der Preise nicht berücksichtigt. Ebenso werden 
Produkte in der Wertung nicht berücksichtigt, die ohne Berechnung von Entgelt (sog. Null-
Euro-Angebote) angeboten werden. - Endkundenprodukt mit ≥ 250 Mbit/s im Download für 
durchschnittlich weniger als 60,00 € (brutto) für einen Zeitraum von 24 Monaten (unter 
Einhaltung der Anforderungen gem. Ziff. III. 3. b) der Leistungsbeschreibung, herunterzuladen 
unter  5 Punkte. - https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YKP5NPJ/documents):
Endkundenprodukt mit ≥ 250 Mbit/s im Download für mehr als 60 € (brutto) für einen Zeitraum 
von 24 Monaten (unter Einhaltung der Anforderungen gem. Ziff. III. 3. b) der 
Leistungsbeschreibung, herunterzuladen unter https://www.dtvp.de/Satellite/notice

 0 Punkte./CXP4YKP5NPJ/documents):
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 5
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: 3. Leistungserbringungskonzept – Betriebs- und Servicekonzept
Beschreibung: Bewertet werden Angaben zur schnellen und kompetenten Netzinbetriebnahme 
und Störungsbeseitigung; Angaben zur durchschnittlichen Entstörungsdauer; Qualität sowie 
Nachvollziehbarkeit und Plausibilität des Betriebs- und Servicekonzeptes. Die qualitative 
Bewertung erfolgt nach Maßgabe der folgenden Regelungen. Die nach-folgende Skala 
beschreibt dabei Erfüllungsgrade, also Abstufungen, in denen das Zuschlagskriterium erfüllt 
wird, in der Form von Notenstufen, denen wiederum Punkte zugeordnet sind, und zwar wie 
folgt: Die Aspekte, auf welche es bei der Ausfüllung dieser Skala besonders ankommt und die 
demgemäß vom Bieter im Rahmen der Angebotslegung besonders berücksichtigt werden 
sollten, ergeben sich zum einen aus den Anforderungen der Leistungsbeschreibung, zum 
anderen aus den Hinweisen und Wertungsgesichtspunkten zu den einzelnen Kriterien. Soweit 
nichts anderes genannt ist, gehen diese Gesichtspunkte untereinander ohne besondere 
voneinander abweichende Gewichtung in die Gesamtbetrachtung ein. Berücksichtigt werden 
stets auch die Plausibilität und Glaubhaftigkeit der gemachten Angaben. - Die Qualität des 
Konzepts ist der Zielerreichung in besonderer, außergewöhnlicher Weise dienlich und weist 
keine Schwächen auf (10 Punkte). - Die Qualität des Konzepts ist der Zielerreichung in sehr 

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YKP5NPJ/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YKP5NPJ/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YKP5NPJ/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YKP5NPJ/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YKP5NPJ/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YKP5NPJ/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YKP5NPJ/documents


427251-2026 Page 11/25

guter Weise dienlich und weist keine Schwächen auf (8 Punkte). - Die Qualität des Konzepts 
ist der Zielerreichung in guter Weise dienlich und weist im Hinblick auf die Zielerreichung keine 
nennenswerten Schwächen auf (6 Punkte). - Die Qualität des Konzepts ist der Zielerreichung 
in befriedigender Weise dienlich, weist aber im Hinblick auf die Zielerreichung Schwächen auf 
(4 Punkte). - Die Qualität des Konzepts ist für die Zielerreichung gerade noch ausreichend, 
weist aber im Hinblick auf die Zielerreichung größere Schwächen auf (2 Punkte). - Die Qualität 
des Konzepts ist für die Zielerreichung ungenügend (0 Punkte).
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 10
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: 4. Mitwirkungskonzept
Beschreibung: Bewertet werden Angaben zur Mitwirkung bei Abstimmungen mit dem 
Konzessionsgeber sowie dem Fördermittelgeber; Mitwirkung und Begleitung der Planungs- 
und Bauphase; Qualität sowie Nachvollziehbarkeit und Plausibilität des Mitwirkungskonzeptes. 
Die qualitative Bewertung erfolgt nach Maßgabe der folgenden Regelungen. Die nachfolgende 
Skala beschreibt dabei Erfüllungsgrade, also Abstufungen, in denen das Zuschlagskriterium 
erfüllt wird, in der Form von Notenstufen, denen wiederum Punkte zugeordnet sind, und zwar 
wie folgt: Die Aspekte, auf welche es bei der Ausfüllung dieser Skala besonders ankommt und 
die demgemäß vom Bieter im Rahmen der Angebotslegung besonders berücksichtigt werden 
sollten, ergeben sich zum einen aus den Anforderungen der Leistungsbeschreibung 
(herunterzuladen unter  zum https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YKP5NPJ/documents)
anderen aus den Hinweisen und Wertungsgesichtspunkten zu den einzelnen Kriterien. Soweit 
nichts anderes genannt ist, gehen diese Gesichtspunkte untereinander ohne besondere 
voneinander abweichende Gewichtung in die Gesamtbetrachtung ein. Berücksichtigt werden 
stets auch die Plausibilität und Glaubhaftigkeit der gemachten Angaben. - Die Qualität des 
Konzepts ist der Zielerreichung in besonderer, außergewöhnlicher Weise dienlich und weist 
keine Schwächen auf (5 Punkte). - Die Qualität des Konzepts ist der Zielerreichung in sehr 
guter Weise dienlich und weist keine Schwächen auf (4 Punkte). - Die Qualität des Konzepts 
ist der Zielerreichung in guter Weise dienlich und weist im Hinblick auf die Zielerreichung keine 
nennenswerten Schwächen auf (3 Punkte). - Die Qualität des Konzepts ist der Zielerreichung 
in befriedigender Weise dienlich, weist aber im Hinblick auf die Zielerreichung Schwächen auf 
(2 Punkte). - Die Qualität des Konzepts ist für die Zielerreichung gerade noch ausreichend, 
weist aber im Hinblick auf die Zielerreichung größere Schwächen auf (1 Punkt). - Die Qualität 
des Konzepts ist für die Zielerreichung ungenügend (0 Punkte).
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 5
Kriterium: 
Art: Kosten
Bezeichnung: 5. Kosten nachträglicher Hausanschluss
Beschreibung: Mit dem Angebot ist anzugeben, zu welchen Kosten (Gesamtpreis) für den 
Endkunden nach Überlassung des passiven Netzes die Zuführung vom gigabitfähigen Netz 
bis zum Haus erfolgt. Die Bewertung erfolgt für die nachträgliche Hausanschlusserrichtung auf 
bis zu 10 Metern. Die Gesamtkosten für die Hausanschlusserrichtung müssen sämtliche 
Leistungen der Erschließung des Hausanschlusses des Endkunden (z.B. Tiefbau, 
Fasereinzug, APL bis zum Netzübergabepunkt der passiven Technik) umfassen. Maximal 
können für die Kosten der nachträglichen Hausanschlusserrichtung 10 Punkte erzielt werden. 
Der Gesamtpreis für die nachträgliche Hausanschlusserrichtung wird wie folgt bewertet: Das 
Angebot mit der wirtschaftlichsten nachträglichen Hausanschlusserrichtung (nachfolgend: „das 
Bestangebot“) erhält 10 Punkte. Zu den verbleibenden Angeboten wird die rechnerische 
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Differenz in Prozent – bezogen auf die nachträgliche Hausanschlusserrichtung – zum 
Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.B. 10 %, dann erhält dieses Angebot 10 % 
und damit 1 Punkt weniger in der Bewertung.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 10

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Thüringen beim Thüringer Landesverwaltungsamt
Informationen über die Überprüfungsfristen: Die vorliegende Bekanntmachung betrifft die 
Vergabe einer Dienstleistungskonzession (§ 105 Abs. 1 Nr. 2 GWB, §§ 1 ff. KonzVgV), bei der 
der Schwerpunkt auf der Beschaffung auf dem Betrieb eines Gigabit-Breitbandnetzes und 
dem Angebot breitbandiger Telekommunikationsdienste liegt. Ob sich die Vergabekammer vor 
dem Hintergrund des Ausnahmetatbestandes in § 149 Nr. 8 GWB für zuständig erklären wird, 
kann der Konzessionsgeber nicht für die Vergabekammer entscheiden. Ein Antrag auf 
Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens ist jedenfalls grundsätzlich unzulässig, sofern der 
behauptete Verstoß nicht fristgemäß bei der Vergabestelle gerügt wird. Insoweit wird auf die 
Rechtsbehelfsfristen und Präklusionsbestimmungen entsprechend § 160 Abs. 3 GWB 
verwiesen. So sind nach § 160 Abs. 3 S. 1 GWB Nachprüfungsanträge unzulässig, soweit 1. 
der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen 
des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist 
von 10 Kalendertagen gerügt hat, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der 
Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens zum Ablauf der in der Bekanntmachung 
benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber 
gerügt werden (vgl. dazu die Teilnahmefrist der vorliegenden Bekanntmachung), 3. Verstöße 
gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht 
spätestens zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des 
Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Thüringer 
Glasfasergesellschaft mbH

5.1.  Los: LOT-0004
Titel: Los 4 - Wartburgkreis Cluster 1
Beschreibung: Siehe allgemeine Beschreibung unter Ziff. 2.1.
Interne Kennung: Los 4 - Wartburgkreis Cluster 1

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 64210000 Fernsprech- und Datenübertragungsdienste
Zusätzliche Einstufung (cpv): 32571000 Kommunikationsinfrastruktur, 32412000 
Kommunikationsnetz

5.1.2.  Erfüllungsort
Stadt: Erfurt
Postleitzahl: 99086
Land, Gliederung (NUTS): Erfurt, Kreisfreie Stadt (DEG01)
Land: Deutschland

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Laufzeit: 84 Monate

5.1.6.  Allgemeine Informationen
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Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Kosten
Bezeichnung: 1. Höhe Pachtzahlung
Beschreibung: a) Höhe der monatlichen Pachtzahlung für einen aktivierten Endkunden (Max. 
10 Punkte). Das Angebot mit der höchsten monatlichen Pachtzahlung für einen aktivierten 
Endkunden (nachstehend: „das Bestangebot“) erhält die volle Punktzahl (10). Zu den 
verbleibenden Angeboten wird die rechnerische Differenz in Prozent – bezogen auf die 
Pachtzahlung – zum Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.B. 10 %, dann erhält 
dieses Angebot 10 % und damit 1 Punkt weniger in der Bewertung. b) Höhe der monatlichen 
Fixpacht für die Überlassung der passiven Gigabitinfrastruktur (Max. 60 Punkte). Das Angebot 
mit der höchsten monatlichen Fixpachtzahlung für die Überlassung der passiven 
Gigabitinfrastruktur erhält die volle Punktzahl (60). Zu den verbleibenden Angeboten wird die 
rechnerische Differenz in Prozent – bezogen auf die Pachtzahlung – zum Bestangebot 
ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.B. 10 %, dann erhält dieses Angebot 10 % und damit 6 
Punkte weniger in der Bewertung.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 70
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: 2. Endkundenprodukte
Beschreibung: Bieter erhalten für einen durchschnittlichen monatlichen Endkundenpreis (ohne 
Rabattierung; Zeitraum 24 Monate; inklusive einmaligen oder zusätzlichen 
Einrichtungsgebühren und unter Einhaltung der Anforderungen gem. Ziff. III. 3. b) der 
Leistungsbeschreibung, herunterzuladen unter https://www.dtvp.de/Satellite/notice

 von weniger als 60,00 € (brutto) 5 Wertungspunkte. Produkte, /CXP4YKP5NPJ/documents)
welche 60,00 € (brutto) als durchschnittlichen Preis (unter Einhaltung der Anforderungen gem. 
Ziff. III. 3. b) der Leistungsbeschreibung, herunterzuladen unter https://www.dtvp.de/Satellite

 überschreiten, werden mit 0 Wertungspunkten bewertet. /notice/CXP4YKP5NPJ/documents)
Eventuelle Preisnachlässe (Rabatte o. Ä.), die Endkunden für einen bestimmten Zeitraum 
gewährt werden sollen, werden in der Wertung der Preise nicht berücksichtigt. Ebenso werden 
Produkte in der Wertung nicht berücksichtigt, die ohne Berechnung von Entgelt (sog. Null-
Euro-Angebote) angeboten werden. - Endkundenprodukt mit ≥ 250 Mbit/s im Download für 
durchschnittlich weniger als 60,00 € (brutto) für einen Zeitraum von 24 Monaten (unter 
Einhaltung der Anforderungen gem. Ziff. III. 3. b) der Leistungsbeschreibung, herunterzuladen 
unter  5 Punkte. - https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YKP5NPJ/documents):
Endkundenprodukt mit ≥ 250 Mbit/s im Download für mehr als 60 € (brutto) für einen Zeitraum 
von 24 Monaten (unter Einhaltung der Anforderungen gem. Ziff. III. 3. b) der 
Leistungsbeschreibung, herunterzuladen unter https://www.dtvp.de/Satellite/notice

 0 Punkte./CXP4YKP5NPJ/documents):
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 5
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: 3. Leistungserbringungskonzept – Betriebs- und Servicekonzept

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YKP5NPJ/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YKP5NPJ/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YKP5NPJ/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YKP5NPJ/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YKP5NPJ/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YKP5NPJ/documents
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Beschreibung: Bewertet werden Angaben zur schnellen und kompetenten Netzinbetriebnahme 
und Störungsbeseitigung; Angaben zur durchschnittlichen Entstörungsdauer; Qualität sowie 
Nachvollziehbarkeit und Plausibilität des Betriebs- und Servicekonzeptes. Die qualitative 
Bewertung erfolgt nach Maßgabe der folgenden Regelungen. Die nach-folgende Skala 
beschreibt dabei Erfüllungsgrade, also Abstufungen, in denen das Zuschlagskriterium erfüllt 
wird, in der Form von Notenstufen, denen wiederum Punkte zugeordnet sind, und zwar wie 
folgt: Die Aspekte, auf welche es bei der Ausfüllung dieser Skala besonders ankommt und die 
demgemäß vom Bieter im Rahmen der Angebotslegung besonders berücksichtigt werden 
sollten, ergeben sich zum einen aus den Anforderungen der Leistungsbeschreibung, zum 
anderen aus den Hinweisen und Wertungsgesichtspunkten zu den einzelnen Kriterien. Soweit 
nichts anderes genannt ist, gehen diese Gesichtspunkte untereinander ohne besondere 
voneinander abweichende Gewichtung in die Gesamtbetrachtung ein. Berücksichtigt werden 
stets auch die Plausibilität und Glaubhaftigkeit der gemachten Angaben. - Die Qualität des 
Konzepts ist der Zielerreichung in besonderer, außergewöhnlicher Weise dienlich und weist 
keine Schwächen auf (10 Punkte). - Die Qualität des Konzepts ist der Zielerreichung in sehr 
guter Weise dienlich und weist keine Schwächen auf (8 Punkte). - Die Qualität des Konzepts 
ist der Zielerreichung in guter Weise dienlich und weist im Hinblick auf die Zielerreichung keine 
nennenswerten Schwächen auf (6 Punkte). - Die Qualität des Konzepts ist der Zielerreichung 
in befriedigender Weise dienlich, weist aber im Hinblick auf die Zielerreichung Schwächen auf 
(4 Punkte). - Die Qualität des Konzepts ist für die Zielerreichung gerade noch ausreichend, 
weist aber im Hinblick auf die Zielerreichung größere Schwächen auf (2 Punkte). - Die Qualität 
des Konzepts ist für die Zielerreichung ungenügend (0 Punkte).
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 10
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: 4. Mitwirkungskonzept
Beschreibung: Bewertet werden Angaben zur Mitwirkung bei Abstimmungen mit dem 
Konzessionsgeber sowie dem Fördermittelgeber; Mitwirkung und Begleitung der Planungs- 
und Bauphase; Qualität sowie Nachvollziehbarkeit und Plausibilität des Mitwirkungskonzeptes. 
Die qualitative Bewertung erfolgt nach Maßgabe der folgenden Regelungen. Die nachfolgende 
Skala beschreibt dabei Erfüllungsgrade, also Abstufungen, in denen das Zuschlagskriterium 
erfüllt wird, in der Form von Notenstufen, denen wiederum Punkte zugeordnet sind, und zwar 
wie folgt: Die Aspekte, auf welche es bei der Ausfüllung dieser Skala besonders ankommt und 
die demgemäß vom Bieter im Rahmen der Angebotslegung besonders berücksichtigt werden 
sollten, ergeben sich zum einen aus den Anforderungen der Leistungsbeschreibung 
(herunterzuladen unter  zum https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YKP5NPJ/documents)
anderen aus den Hinweisen und Wertungsgesichtspunkten zu den einzelnen Kriterien. Soweit 
nichts anderes genannt ist, gehen diese Gesichtspunkte untereinander ohne besondere 
voneinander abweichende Gewichtung in die Gesamtbetrachtung ein. Berücksichtigt werden 
stets auch die Plausibilität und Glaubhaftigkeit der gemachten Angaben. - Die Qualität des 
Konzepts ist der Zielerreichung in besonderer, außergewöhnlicher Weise dienlich und weist 
keine Schwächen auf (5 Punkte). - Die Qualität des Konzepts ist der Zielerreichung in sehr 
guter Weise dienlich und weist keine Schwächen auf (4 Punkte). - Die Qualität des Konzepts 
ist der Zielerreichung in guter Weise dienlich und weist im Hinblick auf die Zielerreichung keine 
nennenswerten Schwächen auf (3 Punkte). - Die Qualität des Konzepts ist der Zielerreichung 
in befriedigender Weise dienlich, weist aber im Hinblick auf die Zielerreichung Schwächen auf 
(2 Punkte). - Die Qualität des Konzepts ist für die Zielerreichung gerade noch ausreichend, 
weist aber im Hinblick auf die Zielerreichung größere Schwächen auf (1 Punkt). - Die Qualität 
des Konzepts ist für die Zielerreichung ungenügend (0 Punkte).

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YKP5NPJ/documents
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Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 5
Kriterium: 
Art: Kosten
Bezeichnung: 5. Kosten nachträglicher Hausanschluss
Beschreibung: Mit dem Angebot ist anzugeben, zu welchen Kosten (Gesamtpreis) für den 
Endkunden nach Überlassung des passiven Netzes die Zuführung vom gigabitfähigen Netz 
bis zum Haus erfolgt. Die Bewertung erfolgt für die nachträgliche Hausanschlusserrichtung auf 
bis zu 10 Metern. Die Gesamtkosten für die Hausanschlusserrichtung müssen sämtliche 
Leistungen der Erschließung des Hausanschlusses des Endkunden (z.B. Tiefbau, 
Fasereinzug, APL bis zum Netzübergabepunkt der passiven Technik) umfassen. Maximal 
können für die Kosten der nachträglichen Hausanschlusserrichtung 10 Punkte erzielt werden. 
Der Gesamtpreis für die nachträgliche Hausanschlusserrichtung wird wie folgt bewertet: Das 
Angebot mit der wirtschaftlichsten nachträglichen Hausanschlusserrichtung (nachfolgend: „das 
Bestangebot“) erhält 10 Punkte. Zu den verbleibenden Angeboten wird die rechnerische 
Differenz in Prozent – bezogen auf die nachträgliche Hausanschlusserrichtung – zum 
Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.B. 10 %, dann erhält dieses Angebot 10 % 
und damit 1 Punkt weniger in der Bewertung.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 10

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Thüringen beim Thüringer Landesverwaltungsamt
Informationen über die Überprüfungsfristen: Die vorliegende Bekanntmachung betrifft die 
Vergabe einer Dienstleistungskonzession (§ 105 Abs. 1 Nr. 2 GWB, §§ 1 ff. KonzVgV), bei der 
der Schwerpunkt auf der Beschaffung auf dem Betrieb eines Gigabit-Breitbandnetzes und 
dem Angebot breitbandiger Telekommunikationsdienste liegt. Ob sich die Vergabekammer vor 
dem Hintergrund des Ausnahmetatbestandes in § 149 Nr. 8 GWB für zuständig erklären wird, 
kann der Konzessionsgeber nicht für die Vergabekammer entscheiden. Ein Antrag auf 
Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens ist jedenfalls grundsätzlich unzulässig, sofern der 
behauptete Verstoß nicht fristgemäß bei der Vergabestelle gerügt wird. Insoweit wird auf die 
Rechtsbehelfsfristen und Präklusionsbestimmungen entsprechend § 160 Abs. 3 GWB 
verwiesen. So sind nach § 160 Abs. 3 S. 1 GWB Nachprüfungsanträge unzulässig, soweit 1. 
der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen 
des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist 
von 10 Kalendertagen gerügt hat, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der 
Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens zum Ablauf der in der Bekanntmachung 
benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber 
gerügt werden (vgl. dazu die Teilnahmefrist der vorliegenden Bekanntmachung), 3. Verstöße 
gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht 
spätestens zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des 
Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Thüringer 
Glasfasergesellschaft mbH

5.1.  Los: LOT-0005
Titel: Los 5 - Ostthüringen Cluster 5
Beschreibung: Siehe allgemeine Beschreibung unter Ziff. 2.1.
Interne Kennung: Los 5 - Ostthüringen Cluster 5
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5.1.1.
 
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 64210000 Fernsprech- und Datenübertragungsdienste
Zusätzliche Einstufung (cpv): 32571000 Kommunikationsinfrastruktur, 32412000 
Kommunikationsnetz

5.1.2.  Erfüllungsort
Stadt: Erfurt
Postleitzahl: 99086
Land, Gliederung (NUTS): Erfurt, Kreisfreie Stadt (DEG01)
Land: Deutschland

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Laufzeit: 84 Monate

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Kosten
Bezeichnung: 1. Höhe Pachtzahlung
Beschreibung: a) Höhe der monatlichen Pachtzahlung für einen aktivierten Endkunden (Max. 
10 Punkte). Das Angebot mit der höchsten monatlichen Pachtzahlung für einen aktivierten 
Endkunden (nachstehend: „das Bestangebot“) erhält die volle Punktzahl (10). Zu den 
verbleibenden Angeboten wird die rechnerische Differenz in Prozent – bezogen auf die 
Pachtzahlung – zum Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.B. 10 %, dann erhält 
dieses Angebot 10 % und damit 1 Punkt weniger in der Bewertung. b) Höhe der monatlichen 
Fixpacht für die Überlassung der passiven Gigabitinfrastruktur (Max. 60 Punkte). Das Angebot 
mit der höchsten monatlichen Fixpachtzahlung für die Überlassung der passiven 
Gigabitinfrastruktur erhält die volle Punktzahl (60). Zu den verbleibenden Angeboten wird die 
rechnerische Differenz in Prozent – bezogen auf die Pachtzahlung – zum Bestangebot 
ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.B. 10 %, dann erhält dieses Angebot 10 % und damit 6 
Punkte weniger in der Bewertung.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 70
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: 2. Endkundenprodukte
Beschreibung: Bieter erhalten für einen durchschnittlichen monatlichen Endkundenpreis (ohne 
Rabattierung; Zeitraum 24 Monate; inklusive einmaligen oder zusätzlichen 
Einrichtungsgebühren und unter Einhaltung der Anforderungen gem. Ziff. III. 3. b) der 
Leistungsbeschreibung, herunterzuladen unter https://www.dtvp.de/Satellite/notice

 von weniger als 60,00 € (brutto) 5 Wertungspunkte. Produkte, /CXP4YKP5NPJ/documents)
welche 60,00 € (brutto) als durchschnittlichen Preis (unter Einhaltung der Anforderungen gem. 
Ziff. III. 3. b) der Leistungsbeschreibung, herunterzuladen unter https://www.dtvp.de/Satellite

 überschreiten, werden mit 0 Wertungspunkten bewertet. /notice/CXP4YKP5NPJ/documents)
Eventuelle Preisnachlässe (Rabatte o. Ä.), die Endkunden für einen bestimmten Zeitraum 

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YKP5NPJ/documents
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https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YKP5NPJ/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YKP5NPJ/documents


427251-2026 Page 17/25

gewährt werden sollen, werden in der Wertung der Preise nicht berücksichtigt. Ebenso werden 
Produkte in der Wertung nicht berücksichtigt, die ohne Berechnung von Entgelt (sog. Null-
Euro-Angebote) angeboten werden. - Endkundenprodukt mit ≥ 250 Mbit/s im Download für 
durchschnittlich weniger als 60,00 € (brutto) für einen Zeitraum von 24 Monaten (unter 
Einhaltung der Anforderungen gem. Ziff. III. 3. b) der Leistungsbeschreibung, herunterzuladen 
unter  5 Punkte. - https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YKP5NPJ/documents):
Endkundenprodukt mit ≥ 250 Mbit/s im Download für mehr als 60 € (brutto) für einen Zeitraum 
von 24 Monaten (unter Einhaltung der Anforderungen gem. Ziff. III. 3. b) der 
Leistungsbeschreibung, herunterzuladen unter https://www.dtvp.de/Satellite/notice

 0 Punkte./CXP4YKP5NPJ/documents):
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 5
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: 3. Leistungserbringungskonzept – Betriebs- und Servicekonzept
Beschreibung: Bewertet werden Angaben zur schnellen und kompetenten Netzinbetriebnahme 
und Störungsbeseitigung; Angaben zur durchschnittlichen Entstörungsdauer; Qualität sowie 
Nachvollziehbarkeit und Plausibilität des Betriebs- und Servicekonzeptes. Die qualitative 
Bewertung erfolgt nach Maßgabe der folgenden Regelungen. Die nach-folgende Skala 
beschreibt dabei Erfüllungsgrade, also Abstufungen, in denen das Zuschlagskriterium erfüllt 
wird, in der Form von Notenstufen, denen wiederum Punkte zugeordnet sind, und zwar wie 
folgt: Die Aspekte, auf welche es bei der Ausfüllung dieser Skala besonders ankommt und die 
demgemäß vom Bieter im Rahmen der Angebotslegung besonders berücksichtigt werden 
sollten, ergeben sich zum einen aus den Anforderungen der Leistungsbeschreibung, zum 
anderen aus den Hinweisen und Wertungsgesichtspunkten zu den einzelnen Kriterien. Soweit 
nichts anderes genannt ist, gehen diese Gesichtspunkte untereinander ohne besondere 
voneinander abweichende Gewichtung in die Gesamtbetrachtung ein. Berücksichtigt werden 
stets auch die Plausibilität und Glaubhaftigkeit der gemachten Angaben. - Die Qualität des 
Konzepts ist der Zielerreichung in besonderer, außergewöhnlicher Weise dienlich und weist 
keine Schwächen auf (10 Punkte). - Die Qualität des Konzepts ist der Zielerreichung in sehr 
guter Weise dienlich und weist keine Schwächen auf (8 Punkte). - Die Qualität des Konzepts 
ist der Zielerreichung in guter Weise dienlich und weist im Hinblick auf die Zielerreichung keine 
nennenswerten Schwächen auf (6 Punkte). - Die Qualität des Konzepts ist der Zielerreichung 
in befriedigender Weise dienlich, weist aber im Hinblick auf die Zielerreichung Schwächen auf 
(4 Punkte). - Die Qualität des Konzepts ist für die Zielerreichung gerade noch ausreichend, 
weist aber im Hinblick auf die Zielerreichung größere Schwächen auf (2 Punkte). - Die Qualität 
des Konzepts ist für die Zielerreichung ungenügend (0 Punkte).
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 10
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: 4. Mitwirkungskonzept
Beschreibung: Bewertet werden Angaben zur Mitwirkung bei Abstimmungen mit dem 
Konzessionsgeber sowie dem Fördermittelgeber; Mitwirkung und Begleitung der Planungs- 
und Bauphase; Qualität sowie Nachvollziehbarkeit und Plausibilität des Mitwirkungskonzeptes. 
Die qualitative Bewertung erfolgt nach Maßgabe der folgenden Regelungen. Die nachfolgende 
Skala beschreibt dabei Erfüllungsgrade, also Abstufungen, in denen das Zuschlagskriterium 
erfüllt wird, in der Form von Notenstufen, denen wiederum Punkte zugeordnet sind, und zwar 
wie folgt: Die Aspekte, auf welche es bei der Ausfüllung dieser Skala besonders ankommt und 
die demgemäß vom Bieter im Rahmen der Angebotslegung besonders berücksichtigt werden 

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YKP5NPJ/documents
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sollten, ergeben sich zum einen aus den Anforderungen der Leistungsbeschreibung 
(herunterzuladen unter  zum https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YKP5NPJ/documents)
anderen aus den Hinweisen und Wertungsgesichtspunkten zu den einzelnen Kriterien. Soweit 
nichts anderes genannt ist, gehen diese Gesichtspunkte untereinander ohne besondere 
voneinander abweichende Gewichtung in die Gesamtbetrachtung ein. Berücksichtigt werden 
stets auch die Plausibilität und Glaubhaftigkeit der gemachten Angaben. - Die Qualität des 
Konzepts ist der Zielerreichung in besonderer, außergewöhnlicher Weise dienlich und weist 
keine Schwächen auf (5 Punkte). - Die Qualität des Konzepts ist der Zielerreichung in sehr 
guter Weise dienlich und weist keine Schwächen auf (4 Punkte). - Die Qualität des Konzepts 
ist der Zielerreichung in guter Weise dienlich und weist im Hinblick auf die Zielerreichung keine 
nennenswerten Schwächen auf (3 Punkte). - Die Qualität des Konzepts ist der Zielerreichung 
in befriedigender Weise dienlich, weist aber im Hinblick auf die Zielerreichung Schwächen auf 
(2 Punkte). - Die Qualität des Konzepts ist für die Zielerreichung gerade noch ausreichend, 
weist aber im Hinblick auf die Zielerreichung größere Schwächen auf (1 Punkt). - Die Qualität 
des Konzepts ist für die Zielerreichung ungenügend (0 Punkte).
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 5
Kriterium: 
Art: Kosten
Bezeichnung: 5. Kosten nachträglicher Hausanschluss
Beschreibung: Mit dem Angebot ist anzugeben, zu welchen Kosten (Gesamtpreis) für den 
Endkunden nach Überlassung des passiven Netzes die Zuführung vom gigabitfähigen Netz 
bis zum Haus erfolgt. Die Bewertung erfolgt für die nachträgliche Hausanschlusserrichtung auf 
bis zu 10 Metern. Die Gesamtkosten für die Hausanschlusserrichtung müssen sämtliche 
Leistungen der Erschließung des Hausanschlusses des Endkunden (z.B. Tiefbau, 
Fasereinzug, APL bis zum Netzübergabepunkt der passiven Technik) umfassen. Maximal 
können für die Kosten der nachträglichen Hausanschlusserrichtung 10 Punkte erzielt werden. 
Der Gesamtpreis für die nachträgliche Hausanschlusserrichtung wird wie folgt bewertet: Das 
Angebot mit der wirtschaftlichsten nachträglichen Hausanschlusserrichtung (nachfolgend: „das 
Bestangebot“) erhält 10 Punkte. Zu den verbleibenden Angeboten wird die rechnerische 
Differenz in Prozent – bezogen auf die nachträgliche Hausanschlusserrichtung – zum 
Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.B. 10 %, dann erhält dieses Angebot 10 % 
und damit 1 Punkt weniger in der Bewertung.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 10

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Thüringen beim Thüringer Landesverwaltungsamt
Informationen über die Überprüfungsfristen: Die vorliegende Bekanntmachung betrifft die 
Vergabe einer Dienstleistungskonzession (§ 105 Abs. 1 Nr. 2 GWB, §§ 1 ff. KonzVgV), bei der 
der Schwerpunkt auf der Beschaffung auf dem Betrieb eines Gigabit-Breitbandnetzes und 
dem Angebot breitbandiger Telekommunikationsdienste liegt. Ob sich die Vergabekammer vor 
dem Hintergrund des Ausnahmetatbestandes in § 149 Nr. 8 GWB für zuständig erklären wird, 
kann der Konzessionsgeber nicht für die Vergabekammer entscheiden. Ein Antrag auf 
Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens ist jedenfalls grundsätzlich unzulässig, sofern der 
behauptete Verstoß nicht fristgemäß bei der Vergabestelle gerügt wird. Insoweit wird auf die 
Rechtsbehelfsfristen und Präklusionsbestimmungen entsprechend § 160 Abs. 3 GWB 
verwiesen. So sind nach § 160 Abs. 3 S. 1 GWB Nachprüfungsanträge unzulässig, soweit 1. 
der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen 
des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist 

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YKP5NPJ/documents
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von 10 Kalendertagen gerügt hat, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der 
Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens zum Ablauf der in der Bekanntmachung 
benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber 
gerügt werden (vgl. dazu die Teilnahmefrist der vorliegenden Bekanntmachung), 3. Verstöße 
gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht 
spätestens zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des 
Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Thüringer 
Glasfasergesellschaft mbH

5.1.  Los: LOT-0006
Titel: Los 6 - Ostthüringen Cluster 6
Beschreibung: Siehe allgemeine Beschreibung unter Ziff. 2.1.
Interne Kennung: Los 6 - Ostthüringen Cluster 6

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 64210000 Fernsprech- und Datenübertragungsdienste
Zusätzliche Einstufung (cpv): 32571000 Kommunikationsinfrastruktur, 32412000 
Kommunikationsnetz

5.1.2.  Erfüllungsort
Stadt: Erfurt
Postleitzahl: 99086
Land, Gliederung (NUTS): Erfurt, Kreisfreie Stadt (DEG01)
Land: Deutschland

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Laufzeit: 84 Monate

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Kosten
Bezeichnung: 1. Höhe Pachtzahlung
Beschreibung: a) Höhe der monatlichen Pachtzahlung für einen aktivierten Endkunden (Max. 
10 Punkte). Das Angebot mit der höchsten monatlichen Pachtzahlung für einen aktivierten 
Endkunden (nachstehend: „das Bestangebot“) erhält die volle Punktzahl (10). Zu den 
verbleibenden Angeboten wird die rechnerische Differenz in Prozent – bezogen auf die 
Pachtzahlung – zum Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.B. 10 %, dann erhält 
dieses Angebot 10 % und damit 1 Punkt weniger in der Bewertung. b) Höhe der monatlichen 
Fixpacht für die Überlassung der passiven Gigabitinfrastruktur (Max. 60 Punkte). Das Angebot 
mit der höchsten monatlichen Fixpachtzahlung für die Überlassung der passiven 
Gigabitinfrastruktur erhält die volle Punktzahl (60). Zu den verbleibenden Angeboten wird die 
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rechnerische Differenz in Prozent – bezogen auf die Pachtzahlung – zum Bestangebot 
ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.B. 10 %, dann erhält dieses Angebot 10 % und damit 6 
Punkte weniger in der Bewertung.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 70
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: 2. Endkundenprodukte
Beschreibung: Bieter erhalten für einen durchschnittlichen monatlichen Endkundenpreis (ohne 
Rabattierung; Zeitraum 24 Monate; inklusive einmaligen oder zusätzlichen 
Einrichtungsgebühren und unter Einhaltung der Anforderungen gem. Ziff. III. 3. b) der 
Leistungsbeschreibung, herunterzuladen unter https://www.dtvp.de/Satellite/notice

 von weniger als 60,00 € (brutto) 5 Wertungspunkte. Produkte, /CXP4YKP5NPJ/documents)
welche 60,00 € (brutto) als durchschnittlichen Preis (unter Einhaltung der Anforderungen gem. 
Ziff. III. 3. b) der Leistungsbeschreibung, herunterzuladen unter https://www.dtvp.de/Satellite

 überschreiten, werden mit 0 Wertungspunkten bewertet. /notice/CXP4YKP5NPJ/documents)
Eventuelle Preisnachlässe (Rabatte o. Ä.), die Endkunden für einen bestimmten Zeitraum 
gewährt werden sollen, werden in der Wertung der Preise nicht berücksichtigt. Ebenso werden 
Produkte in der Wertung nicht berücksichtigt, die ohne Berechnung von Entgelt (sog. Null-
Euro-Angebote) angeboten werden. - Endkundenprodukt mit ≥ 250 Mbit/s im Download für 
durchschnittlich weniger als 60,00 € (brutto) für einen Zeitraum von 24 Monaten (unter 
Einhaltung der Anforderungen gem. Ziff. III. 3. b) der Leistungsbeschreibung, herunterzuladen 
unter  5 Punkte. - https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YKP5NPJ/documents):
Endkundenprodukt mit ≥ 250 Mbit/s im Download für mehr als 60 € (brutto) für einen Zeitraum 
von 24 Monaten (unter Einhaltung der Anforderungen gem. Ziff. III. 3. b) der 
Leistungsbeschreibung, herunterzuladen unter https://www.dtvp.de/Satellite/notice

 0 Punkte./CXP4YKP5NPJ/documents):
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 5
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: 3. Leistungserbringungskonzept – Betriebs- und Servicekonzept
Beschreibung: Bewertet werden Angaben zur schnellen und kompetenten Netzinbetriebnahme 
und Störungsbeseitigung; Angaben zur durchschnittlichen Entstörungsdauer; Qualität sowie 
Nachvollziehbarkeit und Plausibilität des Betriebs- und Servicekonzeptes. Die qualitative 
Bewertung erfolgt nach Maßgabe der folgenden Regelungen. Die nach-folgende Skala 
beschreibt dabei Erfüllungsgrade, also Abstufungen, in denen das Zuschlagskriterium erfüllt 
wird, in der Form von Notenstufen, denen wiederum Punkte zugeordnet sind, und zwar wie 
folgt: Die Aspekte, auf welche es bei der Ausfüllung dieser Skala besonders ankommt und die 
demgemäß vom Bieter im Rahmen der Angebotslegung besonders berücksichtigt werden 
sollten, ergeben sich zum einen aus den Anforderungen der Leistungsbeschreibung, zum 
anderen aus den Hinweisen und Wertungsgesichtspunkten zu den einzelnen Kriterien. Soweit 
nichts anderes genannt ist, gehen diese Gesichtspunkte untereinander ohne besondere 
voneinander abweichende Gewichtung in die Gesamtbetrachtung ein. Berücksichtigt werden 
stets auch die Plausibilität und Glaubhaftigkeit der gemachten Angaben. - Die Qualität des 
Konzepts ist der Zielerreichung in besonderer, außergewöhnlicher Weise dienlich und weist 
keine Schwächen auf (10 Punkte). - Die Qualität des Konzepts ist der Zielerreichung in sehr 
guter Weise dienlich und weist keine Schwächen auf (8 Punkte). - Die Qualität des Konzepts 
ist der Zielerreichung in guter Weise dienlich und weist im Hinblick auf die Zielerreichung keine 
nennenswerten Schwächen auf (6 Punkte). - Die Qualität des Konzepts ist der Zielerreichung 

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YKP5NPJ/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YKP5NPJ/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YKP5NPJ/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YKP5NPJ/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YKP5NPJ/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YKP5NPJ/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YKP5NPJ/documents
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in befriedigender Weise dienlich, weist aber im Hinblick auf die Zielerreichung Schwächen auf 
(4 Punkte). - Die Qualität des Konzepts ist für die Zielerreichung gerade noch ausreichend, 
weist aber im Hinblick auf die Zielerreichung größere Schwächen auf (2 Punkte). - Die Qualität 
des Konzepts ist für die Zielerreichung ungenügend (0 Punkte).
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 10
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: 4. Mitwirkungskonzept
Beschreibung: Bewertet werden Angaben zur Mitwirkung bei Abstimmungen mit dem 
Konzessionsgeber sowie dem Fördermittelgeber; Mitwirkung und Begleitung der Planungs- 
und Bauphase; Qualität sowie Nachvollziehbarkeit und Plausibilität des Mitwirkungskonzeptes. 
Die qualitative Bewertung erfolgt nach Maßgabe der folgenden Regelungen. Die nachfolgende 
Skala beschreibt dabei Erfüllungsgrade, also Abstufungen, in denen das Zuschlagskriterium 
erfüllt wird, in der Form von Notenstufen, denen wiederum Punkte zugeordnet sind, und zwar 
wie folgt: Die Aspekte, auf welche es bei der Ausfüllung dieser Skala besonders ankommt und 
die demgemäß vom Bieter im Rahmen der Angebotslegung besonders berücksichtigt werden 
sollten, ergeben sich zum einen aus den Anforderungen der Leistungsbeschreibung 
(herunterzuladen unter  zum https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YKP5NPJ/documents)
anderen aus den Hinweisen und Wertungsgesichtspunkten zu den einzelnen Kriterien. Soweit 
nichts anderes genannt ist, gehen diese Gesichtspunkte untereinander ohne besondere 
voneinander abweichende Gewichtung in die Gesamtbetrachtung ein. Berücksichtigt werden 
stets auch die Plausibilität und Glaubhaftigkeit der gemachten Angaben. - Die Qualität des 
Konzepts ist der Zielerreichung in besonderer, außergewöhnlicher Weise dienlich und weist 
keine Schwächen auf (5 Punkte). - Die Qualität des Konzepts ist der Zielerreichung in sehr 
guter Weise dienlich und weist keine Schwächen auf (4 Punkte). - Die Qualität des Konzepts 
ist der Zielerreichung in guter Weise dienlich und weist im Hinblick auf die Zielerreichung keine 
nennenswerten Schwächen auf (3 Punkte). - Die Qualität des Konzepts ist der Zielerreichung 
in befriedigender Weise dienlich, weist aber im Hinblick auf die Zielerreichung Schwächen auf 
(2 Punkte). - Die Qualität des Konzepts ist für die Zielerreichung gerade noch ausreichend, 
weist aber im Hinblick auf die Zielerreichung größere Schwächen auf (1 Punkt). - Die Qualität 
des Konzepts ist für die Zielerreichung ungenügend (0 Punkte).
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 5
Kriterium: 
Art: Kosten
Bezeichnung: 5. Kosten nachträglicher Hausanschluss
Beschreibung: Mit dem Angebot ist anzugeben, zu welchen Kosten (Gesamtpreis) für den 
Endkunden nach Überlassung des passiven Netzes die Zuführung vom gigabitfähigen Netz 
bis zum Haus erfolgt. Die Bewertung erfolgt für die nachträgliche Hausanschlusserrichtung auf 
bis zu 10 Metern. Die Gesamtkosten für die Hausanschlusserrichtung müssen sämtliche 
Leistungen der Erschließung des Hausanschlusses des Endkunden (z.B. Tiefbau, 
Fasereinzug, APL bis zum Netzübergabepunkt der passiven Technik) umfassen. Maximal 
können für die Kosten der nachträglichen Hausanschlusserrichtung 10 Punkte erzielt werden. 
Der Gesamtpreis für die nachträgliche Hausanschlusserrichtung wird wie folgt bewertet: Das 
Angebot mit der wirtschaftlichsten nachträglichen Hausanschlusserrichtung (nachfolgend: „das 
Bestangebot“) erhält 10 Punkte. Zu den verbleibenden Angeboten wird die rechnerische 
Differenz in Prozent – bezogen auf die nachträgliche Hausanschlusserrichtung – zum 
Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.B. 10 %, dann erhält dieses Angebot 10 % 
und damit 1 Punkt weniger in der Bewertung.

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YKP5NPJ/documents
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Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 10

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Thüringen beim Thüringer Landesverwaltungsamt
Informationen über die Überprüfungsfristen: Die vorliegende Bekanntmachung betrifft die 
Vergabe einer Dienstleistungskonzession (§ 105 Abs. 1 Nr. 2 GWB, §§ 1 ff. KonzVgV), bei der 
der Schwerpunkt auf der Beschaffung auf dem Betrieb eines Gigabit-Breitbandnetzes und 
dem Angebot breitbandiger Telekommunikationsdienste liegt. Ob sich die Vergabekammer vor 
dem Hintergrund des Ausnahmetatbestandes in § 149 Nr. 8 GWB für zuständig erklären wird, 
kann der Konzessionsgeber nicht für die Vergabekammer entscheiden. Ein Antrag auf 
Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens ist jedenfalls grundsätzlich unzulässig, sofern der 
behauptete Verstoß nicht fristgemäß bei der Vergabestelle gerügt wird. Insoweit wird auf die 
Rechtsbehelfsfristen und Präklusionsbestimmungen entsprechend § 160 Abs. 3 GWB 
verwiesen. So sind nach § 160 Abs. 3 S. 1 GWB Nachprüfungsanträge unzulässig, soweit 1. 
der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen 
des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist 
von 10 Kalendertagen gerügt hat, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der 
Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens zum Ablauf der in der Bekanntmachung 
benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber 
gerügt werden (vgl. dazu die Teilnahmefrist der vorliegenden Bekanntmachung), 3. Verstöße 
gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht 
spätestens zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des 
Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Thüringer 
Glasfasergesellschaft mbH

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 2 943 486,00 EUR

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0002
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2.  Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner: 
Offizielle Bezeichnung: Thüringer Netkom GmbH
Angebot: 
Kennung des Angebots: 29494 II 25 - Los 2 - TNK
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0002
Wert der Ausschreibung: 2 943 486,00 EUR
Konzession – Wert: 
Schätzung der Einnahmen, die von den Nutzern der Konzession stammen: 2 943 486,00 EUR
Schätzung der Einnahmen, die vom Erwerber stammen, der die Konzession erteilt hat: 0,00 
EUR
Methode zur Berechnung des geschätzten Konzessionswerts: Vorliegend handelt es sich um 
die Ausschreibung einer Dienstleistungskonzession im Bundesförderprogramm Breitband. Der 
Konzessionswert wird hierbei aus den voraussichtlichen Pachtzahlungen für die Vertragsdauer 
berechnet.
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
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Informationen zum Auftrag: 
Kennung des Auftrags: 29494 II 25 - Los 2 - TNK
Datum der Auswahl des Gewinners: 13/04/2026
Datum des Vertragsabschlusses: 09/06/2026
Organisation, die den Auftrag unterzeichnet: Thüringer Glasfasergesellschaft mbH

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 2
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Kleinst-, kleinen oder mittleren 
Unternehmen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bietern, die in anderen Ländern des 
Europäischen Wirtschaftsraums registriert sind als dem Land des Beschaffers
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bieter aus Ländern außerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem Wege eingereicht
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 2

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0005
Status der Preisträgerauswahl: Ein Wettbewerbsgewinner wurde noch nicht ermittelt, der 
Wettbewerb ist noch nicht abgeschlossen.

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0006
Status der Preisträgerauswahl: Ein Wettbewerbsgewinner wurde noch nicht ermittelt, der 
Wettbewerb ist noch nicht abgeschlossen.

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0001
Status der Preisträgerauswahl: Ein Wettbewerbsgewinner wurde noch nicht ermittelt, der 
Wettbewerb ist noch nicht abgeschlossen.

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0003
Status der Preisträgerauswahl: Ein Wettbewerbsgewinner wurde noch nicht ermittelt, der 
Wettbewerb ist noch nicht abgeschlossen.

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0004
Status der Preisträgerauswahl: Ein Wettbewerbsgewinner wurde noch nicht ermittelt, der 
Wettbewerb ist noch nicht abgeschlossen.

8. Organisationen

8.1.  ORG-0000
Offizielle Bezeichnung: Thüringer Glasfasergesellschaft mbH
Registrierungsnummer: DE 348973238
Postanschrift: Schwerborner Straße 6
Stadt: Erfurt
Postleitzahl: 99086
Land, Gliederung (NUTS): Erfurt, Kreisfreie Stadt (DEG01)
Land: Deutschland
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E-Mail: hallo@thueringer-glasfaser.de
Telefon: +49 36155989750
Internetadresse: https://www.thueringer-glasfaser.de/
Rollen dieser Organisation: 
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
Organisation, die den Auftrag unterzeichnet

8.1.  ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Thüringen beim Thüringer Landesverwaltungsamt
Registrierungsnummer: keine Angabe
Postanschrift: Jorge-Semprún-Platz 4
Stadt: Weimar
Postleitzahl: 99423
Land, Gliederung (NUTS): Weimar, Kreisfreie Stadt (DEG05)
Land: Deutschland
E-Mail: vergabekammer@tlvwa.thueringen.de
Telefon: +49 361573321254
Fax: +49 361573321059
Internetadresse: https://landesverwaltungsamt.thueringen.de/wirtschaft/vergabekammer
Rollen dieser Organisation: 
Überprüfungsstelle

8.1.  ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Thüringer Netkom GmbH
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Großunternehmen
Registrierungsnummer: DE 214 626 053
Postanschrift: Schwerborner Straße 30
Stadt: Erfurt
Postleitzahl: 99087
Land, Gliederung (NUTS): Erfurt, Kreisfreie Stadt (DEG01)
Land: Deutschland
E-Mail: info@netkom.de
Telefon: +49 3616523001
Rollen dieser Organisation: 
Bieter
Gewinner dieser Lose: LOT-0002

8.1.  ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des 
Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation: 
TED eSender

mailto:hallo@thueringer-glasfaser.de
https://www.thueringer-glasfaser.de/
mailto:vergabekammer@tlvwa.thueringen.de
https://landesverwaltungsamt.thueringen.de/wirtschaft/vergabekammer
mailto:info@netkom.de
mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 98d6fb6f-21fe-4cfa-a76a-764fafec3e32  -  01
Formulartyp: Ergebnis
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Aufträge oder 
Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 32
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 19/06/2026 11:55:52 (UTC+02:00) 
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 427251-2026
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 118/2026
Datum der Veröffentlichung: 22/06/2026


	1. Beschaffer
	1.1. Beschaffer
	2. Verfahren
	2.1. Verfahren
	2.1.1. Zweck
	2.1.2. Erfüllungsort
	2.1.4. Allgemeine Informationen
	5. Los
	5.1. Los: LOT-0001
	5.1.1. Zweck
	5.1.2. Erfüllungsort
	5.1.3. Geschätzte Dauer
	5.1.6. Allgemeine Informationen
	5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
	5.1.10. Zuschlagskriterien
	5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
	5.1. Los: LOT-0002
	5.1.1. Zweck
	5.1.2. Erfüllungsort
	5.1.3. Geschätzte Dauer
	5.1.6. Allgemeine Informationen
	5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
	5.1.10. Zuschlagskriterien
	5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
	5.1. Los: LOT-0003
	5.1.1. Zweck
	5.1.2. Erfüllungsort
	5.1.3. Geschätzte Dauer
	5.1.6. Allgemeine Informationen
	5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
	5.1.10. Zuschlagskriterien
	5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
	5.1. Los: LOT-0004
	5.1.1. Zweck
	5.1.2. Erfüllungsort
	5.1.3. Geschätzte Dauer
	5.1.6. Allgemeine Informationen
	5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
	5.1.10. Zuschlagskriterien
	5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
	5.1. Los: LOT-0005
	5.1.1. Zweck
	5.1.2. Erfüllungsort
	5.1.3. Geschätzte Dauer
	5.1.6. Allgemeine Informationen
	5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
	5.1.10. Zuschlagskriterien
	5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
	5.1. Los: LOT-0006
	5.1.1. Zweck
	5.1.2. Erfüllungsort
	5.1.3. Geschätzte Dauer
	5.1.6. Allgemeine Informationen
	5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
	5.1.10. Zuschlagskriterien
	5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
	6. Ergebnisse
	6.1. Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0002
	6.1.2. Informationen über die Gewinner
	6.1.4. Statistische Informationen
	6.1. Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0005
	6.1. Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0006
	6.1. Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0001
	6.1. Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0003
	6.1. Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0004
	8. Organisationen
	8.1. ORG-0000
	8.1. ORG-0001
	8.1. ORG-0002
	8.1. ORG-0003
	Informationen zur Bekanntmachung

